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ImOktober 2003 veröffentlichten namhafte Forschungs- und Kulturerbeinstitutio-

nen die folgende Erklärung:

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichemWissen

Das Internet hat die praktischen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Ver-

breitung von wissenschaftlichemWissen und kulturellem Erbe grundlegend ver-

ändert. Mit dem Internet ist zum ersten Mal die Möglichkeit einer umfassenden

und interaktiven Repräsentation des menschlichen Wissens, einschließlich des

kulturellen Erbes, bei gleichzeitiger Gewährleistung eines weltweiten Zugangs

gegeben. Wir, die Unterzeichner, fühlen uns verpflichtet, die Herausforderungen

des Internets als dem zunehmend an Bedeutung gewinnenden Medium der

Wissensverbreitung aufzugreifen. […] Unsere Aufgabe Wissen weiterzugeben ist

nur halb erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft nicht in umfassen-

der Weise und einfach zugänglich sind. Neben den konventionellen Methoden

müssen zunehmend auch die neuen Möglichkeiten der Wissensverbreitung über

das Internet nach dem Prinzip des offenen Zugangs (Open Access-Paradigma)
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Die Berliner Erklärung ist eine Absichtserklärung zum Umgang mit Forschungser-

gebnissen und wissenschaftlichen Sammlungen. Mit ihr bekennen sich führende

Forschungsorganisationen und Sammlungsverwalter dazu, das Internet zur Förde-

rung von Zugang und »Verbreitung von wissenschaftlichem Wissen und kulturel-

lem Erbe« zu nutzen. Als Absichtserklärung sitzt die Berliner Erklärung zwischen

Rechtsverbindlichkeit und moralischer Verpflichtung; sie erkennt die Notwendig-

keit des Zugangs zu Wissen in und jenseits von Kulturerbesammlungen an und

deutet doch gleichzeitig darauf hin, dass Forschungsinstitutionen, Bibliotheken

und Museen nicht rechtsbindend verpflichtet sind, einen solchen Zugang zu ge-

währen. Genau dieser beiden Aspekte nimmt sich der vorliegende Beitrag an. Er

untersucht zunächst die Rechtsgrundlage für einen Zugang zu Sammlungen und

fragt dann nach den Argumentationen, die jenseits einer rechtlichen Verpflichtung

für einen Zugang zu Sammlungen sprechen.

Da eine Form der Gewährung des Zugangs die Digitalisierung und Onlinever-

öffentlichung von Sammlungen darstellt, legt der Beitrag anschließend einige der

rechtlichen Aspekte der Digitalisierung von Sammlungen dar. Die hier bestehen-

den Unsicherheiten sind einer der Gründe, wieso die Umsetzung von Digitalisie-

rungsprozessen, numerisch betrachtet, bisher nur schleppend vorangeht. Es sind

weniger technische Probleme als bestehende Unklarheiten und handlungsprakti-

sche Probleme. Digitalisierungen von Sammlungen unterliegen Absichtserklärun-

gen, und ihre Umsetzungen nicht zuletzt politischem Willen.

1 Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen; verfüg-

bar unter https://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf

[30.06.2020].
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Der Zugang zu Sammlungen

Rechtliche Verpflichtungen

Knapp fünf Jahre nach der Unterzeichnung der Berliner Erklärung erhielten die

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) eine Sammlung, die seit Jahrzehn-

ten als verschollen galt. Die sogenannte Eickstedt-Fotografiesammlung umfasst

etwa 12.000 Fotografien, die in den 1920er Jahren in Indien aufgenommen wur-

den und vor allem Indiens Indigene, die Adivasi, zeigen. Trotz des Bekenntnisses,

Wissen weiterzugeben und einfachen Zugang zu gewährleisten, stellte sich dies in

der Praxis anders dar. Ich stellte zum Zwecke der Forschung eine offizielle Anfrage

auf Einsicht in die Sammlung an die Leiterin der Sammlungen und Archive, er-

hielt jedoch über Wochen keine Antwort. Eine telefonische Nachfrage ergab, dass

man die Anfrage durchaus erhalten habe, aber nicht »einfach jedem x-beliebigen

Zugang gewähren könne«. Ob ich denn nicht wisse, wie Sammlungen und Archive

funktionieren?

Tatsächlich sind es nicht nur die Absichtserklärungen der SKD, die hier greifen

müssten, sondern auch das sächsische Archivgesetz:

»Jedermann hat vorbehaltlich der Rechte aus § 6 [Rechtsanspruch auf Auskunft

und Gegendarstellung betroffener Personen] nach Maßgabe der aufgrund von §

16 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnungen [Gebühren- und Benutzerordnung] das

Recht, das Archivgut des Freistaates Sachsen zu nutzen.«2

Die Staatlichen Kunstsammlungen selbst legen zudem fest:

»Bei begründetem fachlichen Interesse – soweit dem gesetzliche Sperrfristen, Be-

lange Dritter oder konservatorische Gründe nicht entgegenstehen – werden die

Archivalien [des Archives der SKD] zur Einsichtnahme vorgelegt.«3

Fotografische Konvolute wie die Eickstedt-Fotografiesammlung können unter das

Archivrecht fallen (welches jedes deutsche Bundesland unterschiedlich regelt), sie

können aber auch den Sammlungsbeständen zugeordnet werden.

Für den Zugang zu Sammlungen finden sich im deutschen öffentlichen Recht

keine konkreten Aussagen, die einen solchen festschreiben. Er kann maximal aus

der »der Gesetzgebungskompetenz des Bundes anheimgestellte[n] Förderung der

wissenschaftlichen Forschung«4 abgeleitet werden. Aus dieser folgt aber, wenn

überhaupt, »nur eine objektivrechtliche Verpflichtung und kein subjektives Recht

2 https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2628-SaechsArchivG#p16 [30.06.2020].

3 https://www.skd.museum/forschung/skd-archiv-und-dokumente/ [30.06.2020].

4 Mößle (1999), S. 22.
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des einzelnen Bürgers«5. Die Realisierung einer Verpflichtung zum Zugang zu

Sammlungen – zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – liegt im Ermes-

sen der Länder oder anderer jeweiliger Träger. Die Rechtsverhältnisse zwischen

dem jeweiligen Museum oder Sammlungsinstitutionen und seinen Nutzer*innen

können rechtsverbindlich in Benutzungs- oder Besucherordnungen geregelt wer-

den. Ein Benutzungsrecht für Sammlungen – auch wenn sie in staatlichenMuseen

statt privaten Einrichtungen verwahrt sind – versteht sich also nicht von selbst,

sondern muss durch die verwaltende Instanz gewährt werden. Bei staatlichen

Einrichtungen gelten Verwaltungsverfahrensgesetze, die besagen, dass Behörden

in ihrem Ermessen handeln können. »Ermessen« bedeutet aber, dass der gewährte

Spielraum der Einrichtung an die Grundrechte und die allgemeinen Grundsätze

des Verwaltungshandelns gebunden ist.6 In anderen Worten können staatliche

Institutionen begründet den Zugang zu Sammlungen verwehren, aber dies darf

nicht außer Verhältnis zur in Artikel 5 des Grundgesetzes verankerten Freiheit der

Wissenschaft, Forschung und Lehre stehen.

Im Fall der Eickstedt-Fotografiesammlung war mir ab 2009 ein Zugang mög-

lich, weil ich eine Stelle als Mitarbeiterin der SKD antrat. Ich konnte die Foto-

sammlung –mehrere Dutzend Fotoschränkemit Positiven undNegativen, gelagert

in einem klimatisierten, fensterlosen Raummit Feuchtigkeitskontrolle – und auch

die dazugehörige Objektsammlung von rund 2.000 Objekten fast jederzeit sehen.

Alles, was es brauchte, war die Terminvereinbarung mit der zuständigen Archiva-

rin bzw. dem Magaziner, die mich beide uneingeschränkt bei meiner Forschung7

unterstützten.

 Ethische Überlegungen

Ausgehend von dieser Einzelfallregelung und jenseits gesetzlicher Regelungen stel-

len sich hier moralische Fragen. Sammlungen zu verwahren und zu erhalten, ist

nicht Selbstzweck von Museen; Verwahren und Erhalten sind vielmehr Grundla-

ge für Forschung und Vermittlung im Museum.8 Aber welche Zugangsregelungen

schließen sich daran an? Wer sollte Betrachtungs- und Nutzungsrechte erhalten

und in welchem Umfang? Wie wägt man Schutz der zu bewahrenden Objekte, die

mit der Verwahrung und Betreuung von Sammlungen einhergehenden Kosten, Ei-

gentumsverhältnisse und berechtigtes Interesse an der Erschließung und (Wieder-)

Aneignung von Sammlungen ab?

5 Ebd., S. 22.

6 Ebd., S. 139f.

7 Siehe Müller (2015; 2017a; 2019).

8 International Council of Museums (2020).
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Versuche einer Antwort auf diese Fragen kommen unter anderem aus dem Be-

reich postkolonialer Studien und knüpfen zunächst an ethnologische Sammlun-

gen an. Viele dieser Sammlungen – aber auch Schatzkammern und ›Wunderkam-

mern‹9 – sind in Zeiten und Kontexten kolonialer Herrschaft entstanden. Sie fu-

ßen auf einem hierarchischen System, das auf der Unterdrückung und Ausbeutung

ganzer Länder und Ethnien beruht. Für die Aneignung von Kulturgütern für die

Erstellung von zum Beispiel ethnologischen oder botanischen Sammlungen be-

deutet dies nicht, dass Objekte geraubt oder gestohlen sind. Viele der heute in

europäischen Sammlungen vorhandenen Objekte sind auf der Grundlage der da-

mals geltenden rechtlichen Regelungen entstanden. Diese Regelungen sowie die

gesamte politische Konstellation sind allerdings aus heutiger Sicht unrecht. Auch

rechtmäßig durch Kauf oder Schenkung erworbene Objekte aus kolonialen Kon-

texten können nicht jenseits dieser Rahmenbedingungen gedacht werden und sind

Teil eines von Abhängigkeit und Dominanz bestimmten Systems. Um sich mit die-

sen Bedingungen auseinanderzusetzen und ihnen etwas entgegenzusetzen, fragen

postkoloniale Kritiker seit den 1980er Jahren nach Möglichkeiten der ›Dekoloniali-

sierung‹ von Museen und Archiven.10 Restitutionsdebatten, Provenienzforschung

und die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit finden inner- und au-

ßerhalb vonMuseen und Sammlungen statt, angestoßen von einst Kolonialisierten

und ihren Nachfahren, aber auch von Kurator*innen und Historiker*innen.11 Die

koloniale Vergangenheit ist zumThema zahlreicher kultureller und politischer De-

batten, Sonderausstellungen und neuer Museen geworden. Ihren vorläufigen Hö-

hepunkt hat sie in Europa in den Geburtsschwierigkeiten des Humboldtforums12

und der Ankündigung des französischen Präsidenten Emanuel Macron gefunden,

alle Artefakte mit kolonialer Vergangenheit nach Afrika zurückzuführen.13 Museen

gelten nicht länger als neutrale Orte, sondern haben koloniale Strukturen der Re-

präsentation, von Macht und Identitätszuschreibungen in ihre Sammlungen ein-

geschrieben.14 Restriktive Zugangsbeschränkungen sind unter diesen Vorzeichen

kaum zu rechtfertigen.

In Diskursen und theoretischen Auseinandersetzungen haben viele Museen,

die in dominanten Verhältnissen entstanden sind, bereits mit einer Aufarbeitung

9 Impey und MacGregor (1985).

10 Bodenstein und Pagani (2016).

11 Appiah (1991).

12 Siehe den Artikel von Moritz Müller-Wirth »Gesucht wird: Eine Revolution« vom 25. April

2018; verfügbar unter: https://www.zeit.de/2018/18/humboldt-forum-berlin-kolonialismus-

revolution-monika-gruetters [30.06.2020].

13 Siehe den Artikel »Frankreich plant Rückgabe von Kolonialobjekten« von Zeit Online; ver-

fügbar unter: https://www.zeit.de/kultur/2018-11/postkolonialismus-frankreich-rueckgabe-

kulturerbe-afrika-emmanuel-macron [30.06.2020].

14 Chambers et al. (2014); Kazeem et al. (2009); Macdonald (1998).
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der Vergangenheit begonnen und arbeiten an einem Aufweichen existierender kul-

tureller Doxai.15 Auch die Berliner Erklärung ist in diesem Kontext zu verstehen. In

der Praxis finden sich immer mehr Beispiele für eine Neuausrichtung im Umgang

mit Sammlungen, zum Beispiel in der Provenienzforschung und Aufarbeitung der

NS-Zeit und der damit einhergegangenen Aneignungen und Verkäufe. Der Erfolg

neuer Museen und Ausstellungen zeigt, dass das Interesse des Publikums und sein

Wille, mehr über die Verhältnisse zu lernen, vorhanden ist.16 Dennoch bleibt die-

ser Prozess mühsam und beschwerlich. Postkoloniale Theorien, aktivistische In-

terventionen und Rückgabeforderungen machen eine scheinbar objektive Diskus-

sion über ›die anderen‹, eine ›postkoloniale Ausstellungspraxis‹ oder Restitutio-

nen schwerer denn je.17 Ob eine postkoloniale Agenda in Museen verwirklichbar

ist und wie eine solche im Detail aussehen kann oder muss, ist weiterhin umstrit-

ten.18 Klar ist allerdings, dass eine reflexive Betrachtung der eigenen historischen

Verflechtungen Museen und Sammlungen zum Überdenken aktueller Zugangsbe-

rechtigungen führt.

Digitalisierung und Onlinezugang

Mit der Regelung,mir alsMitarbeiterin Zugang zur Eickstedt-Fotografiesammlung

zu gewähren, wurde der Einzelfall geregelt, aber das Problem des Zugangs nicht

generell gelöst. Dies wurde noch einmal deutlich, als wir 2011 in den SKD einen

internationalen Workshop zur Zukunft ethnologischer Archive abhielten.19 Insbe-

sondere Ganesh Devy und Joy Tudu als Teilnehmer und Vertreter indigener Inter-

essen forderten deutlich den Zugang zur Sammlung, und zwar uneingeschränkt in

digitaler Form. Für sie war klar, dass weder für die Eickstedt-Sammlung noch für

die gleichzeitig besprocheneWilliam Archer Sammlung desMuseum of Archeology

and Anthropology in Cambridge ein physischer Zugang eine adäquate Lösung ist.

Professor Devys Kolleg*innen aus Wissenschaft und Bildung und Tudus Mitstrei-

ter*innen aus Politik und Alltag könnten kaum in anderer als der digitalen Form

die Sammlungen mit Bildern ihrer Vorfahren betrachten.

Für die Digitalisierung und Bereitstellung von Sammlungen im Internet

spricht das Potential einer digitalen Rückführung, also der Rückgabe nicht der

15 Dennoch stellen sich einige Institutionen (wie das British Museum oder der Louvre) als »glo-

bale Museen« dar, was ihnen das Verbleiben von Objekten statt einer Rückkehrdebatte und

das Übertünchen der Geschichte statt deren Aufarbeitung gestattet (Chambers et al. 2014;

Wonisch 2017).

16 Erfolgreiche Beispiele sind »Le musée cannibale« am Musée d’ethnographie Neuchâtel

(MEN) oder das Världskulturmuseet in Göteborg; Bodenstein und Pagani (2016).

17 Kazeem et al. (2009); Chambers et al. (2014); Wonisch (2017).

18 Kravagna (2009); Thomas (2009), Kratz und Rassool (2006).

19 Siehe Müller und Rycroft (2014).
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Objekte, sondern des in ihnen eingeschriebenen und mit ihnen verbundenen

Wissens an sogenannte Herkunftsgesellschaften.20 Digitale Rückführung be-

ruht auf dem Konzept, dass Objekte Aktivitäten repräsentieren, Erinnerungen

evozieren oder Informationen übermitteln. Digitalisierung und Onlineveröffent-

lichung erlauben individuelle und gemeinschaftliche Beschäftigung mit Objekten

im öffentlichen Raum oder entsprechend eigener Interessen. Sie richten sich

an Gemeinschaften außerhalb des Museums, hoffen auf Interesse und bitten

um Expertise. Auf ihrer Basis entstehen idealerweise reziproke oder zyklische

Austauschprozesse, bei denen die Partizipierenden das digitale Material in sich

immer wieder kreuzenden Wegen nutzen.21

Digitale Rückführungen können einen Kompromiss darstellen in Situationen,

in denen eine physische Repatriierung gefordert oder moralisch geboten, aber aus

praktischen oder politischen Gründen nicht möglich ist. Zum einen stellen sie in

Zeiten, in denen Repatriierungen immer wichtiger werden, zumindest eine Mög-

lichkeit dar, sich dem anzunähern, was Bell et al. wie folgt beschreiben:

»As James Clifford (2004:18) notes, repatriation helps to establish »indigenous

control over cultural artifacts and thus the possibility of engaging with scientific

research on something like equal terms.« These engagements, however messy,

have been and remain profoundly important in creating the grounds for collab-

orative histories to emerge and for shifts in museum display and management

practices and understandings to follow, along with an appreciation of Indigenous

ontologies. […] Within this transformed terrain of renewed and newly forged re-

lationships, digital repatriation has become (as the technology increasingly per-

mits) a critical site for differential practices of return of Native materials to their

communities of origin.«22

Wie Srinivasan et al. anerkennen, haben (digitale) Museumstechnologien das Po-

tential, die kulturelle Verbundenheit z.B. indigener Gruppen mit ihrem Kulturerbe

zu erhöhen und indigeneMuseen und Führer politisch und sozial zu stärken.23 Klar

ist dabei aber auch, dass es einen Prozess der Etablierung und kontinuierlichen Pfle-

ge von Beziehungen zwischen kulturellen Institutionen, Menschen und digitalen

Daten geben muss.24

20 Hennessy et al. (2013), S. 45.

21 Bell et al. (2013), S. 2f.

22 Ebd., S. 4f.

23 In der Praxis, so kritisieren Srinivasan et al. (2009), fungieren digitale Sammlungen eher als

Werbung für die Sammlung denn alsMediumzur Einbindung von sog.Herkunftsgesellschaf-

ten. Boast und Enote (2013) sind ebenfalls skeptisch, was das Repatriierungspotential digi-

taler Onlinesammlungen angeht.

24 Hennessy et al. (2013), S. 44, meine Hervorhebung.
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Diese Argumentationen und Sichtweisen haben sich auch in Museen und Wis-

senschaftseinrichtungen etabliert, nicht nur in ethnologischen mit Bezug auf in-

digene Gruppen. Sie gelten für jedwede wissenschaftliche Sammlung in Hinblick

auf alle berechtigten Interessensvertreter*innen.Neben der Berliner Erklärung be-

gründen viele Einrichtungen ihre Digitalisierungsprojekte mit dem Wunsch, für

Forscher*innen im In- und Ausland eine »Basis transkontinentaler Diskurse«25 zu

schaffen. Eine Onlinesammlung »ermöglicht der Öffentlichkeit teil […] zu nehmen

[…] und dabei Neues und bislang Unbekanntes [zu] entdecken.«26 »[A]uf diesem

Wege machen wir Wissenschaftlern, Nachfahren der Fotografierten und allen In-

teressierten die Bilder zugänglich und hoffen auf ein reges Feedback.«27 Das Ideal

der Öffnung und Wissenszirkulation hat den Sprung vom akademischen Diskurs

in museale Leitlinien und Praktiken genommen.

Leider spiegeln diese Aussagen aber nicht den tatsächlichen quantitativen

Stand der Digitalisierung in den weltweit mehr als 55.000 Museen wider – trotz

sehr guter Beispielprojekte. Technisch sind die Möglichkeiten für eine umfassende

Digitalisierung von Sammlungsbeständen durchaus vorhanden: Digitalisierung

von Sammlungen ist kein neues Phänomen, sondern begann als Entwicklung

elektronischer Objektdatenbanken (Collection Management Systems, CMS) be-

reits in den 1960er Jahren, vor allem in US-amerikanischen Museen. In den

1980er Jahren kam die grafische Darstellung auf Computern hinzu; die 1990er

erforderten Rekalibrierungen und Anpassungen von CMS an die Erfordernisse des

Internets.28 Die technische Seite der CMS-Konstruktion scheint heute kaum noch

ein Hindernis für die Digitalisierung. Zahlreiche Angebote für Museen, Archive

und Bibliotheken sind auf dem Markt, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der

unterschiedlichen Sammlungen einzugehen vermögen.

Dennoch ist die praktische Umsetzung der Objektdigitalisierung und ihre On-

lineveröffentlichung in der Praxis weiterhin problematisch.29 In Deutschland nutz-

ten laut Institut für Museumsforschung 2016 nur 39 % der deutschen Museen elek-

tronische Datenbanken, 31 % arbeiteten mit digitalen Daten und 13 % nutzten bei-

des für ihre Sammlungsdokumentation.30 Gleichzeitig gaben mehr als 40 % der

Museen an, dass sie den Computer nicht für die Sammlungsdokumentation nut-

25 Deutsche Fotothek, https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/projekte/juengst-

abgeschlossene-projekte/weltsichten/ [30.06.2020].

26 Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Was ist die Online Collection?, URL: skd-online-

collection.skd.museum/Ueber [30.06.2020].

27 Museum Fünf Kontinente, Sammlung Fotografie Online, URL: www.museum-fuenf-konti-

nente.de/museum/emuseumplus.html [30.06.2020].

28 Williams (2010); Parry (2007); Sully (2006).

29 Siehe auch Müller (2018).

30 Institut für Museumsforschung (2017), S. 57.
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zen,31 obwohl mehr als 93 % digitale Fotografien ihrer Objekte besitzen.32 Im Be-

reich der Onlinepräsentation der digitalisierten Sammlungen sind die Zahlen noch

geringer. Knapp 8 % der deutschen Museen bieten eine Onlinedatenbank an, im-

merhin 29 % zeigen ausgewählte Objekte online.33 40 % der deutschen Museen be-

schreiben ihre Sammlungsstruktur, aber 42 % haben gar keine Informationen zu

ihren Sammlungen online gestellt, ein Zuwachs seit 2013 um 7 %.34 Und auch auf

europäischer Ebene besitzen nur 45 % derMuseen überhaupt digitale Versionen ih-

rer analogen 3D-Objekte;35 durchschnittlich 31 % ihrer Sammlungsbestände hatten

sie 2017 digitalisiert.36 Wie viel davon auch online verfügbar ist, ist unklar.

Für die Eickstedt-Fotosammlung ist die Digitalisierung hingegen inzwischen

umgesetzt worden.Zwischen 2015 und 2017 hat die Sächsische Landes- undUniver-

sitätsbibliothek in Kooperationmit den SKD (im Rahmen des DFG-geförderten Di-

gitalisierungsprojektes »Weltsichten«) auch die 12.000 Fotografien der Eickstedt-

Sammlung37 digitalisiert und online als Teil der Bilddatenbank der Deutschen Fo-

tothek zugänglich gemacht.38 Die Fotografien sind in hoher Auflösung zur Betrach-

tung via eines Zoomfeatures verfügbar, in geringer Auflösung auch zumHerunter-

laden freigegeben. Der Metadatensatz umfasst neben Inventarnummern, Größe,

Material, Fotograf und Aufnahmeort auch eine Bildbeschreibung und die Verlin-

kung von GNU-Normdaten zum Fotografen. Die Verschlagwortung erlaubt zum

Teil auch eine Suche auf Englisch. Auch hier wurde mit dem Onlinezugang als

Mittel zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung argumentiert:

»Obwohl es sich um Quellen ersten Ranges handelt, fristen diese wie die meis-

ten solcher Bestände bis heute ein Schattendasein. […] Mit der digitalen Präsen-

tation ausgewählter fotografischer Sammlungen werden die strukturellen Vor-

aussetzungen für interdisziplinäre Diskurse verbessert. […] Durch die Bereitstel-

lung [der] Digitalisate und […] Metadaten […] sollen die Projektergebnisse wis-

senschaftsgeschichtliche und andere Forschungen unterstützen […]. Dies gilt glei-

chermaßen für Forschungen in Deutschland und Europa als auch in den ehemals

bereisten Ländern und Regionen. Für Forscher aus den Herkunftsländern können

31 Ebd., S. 59.

32 Ebd., S. 63.

33 Ebd., S. 60.

34 Ebd.

35 Nauta et al. (2017), S. 23.

36 Ebd., S. 28.

37 Sowie rund 2.000 weitere Fotografien, die Eickstedt zugeordnet werden.

38 Verfügbar unter: www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt [30.06.2020].

http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt
http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt
http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt
http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt
http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/eickstedt


214 Katja Müller

diese Bildquellen als Zeugnisse ihrer Geschichte von großem Interesse sein und

nun die Basis transkontinentaler Diskurse bieten.«39

Zudem sind – ein weiteres Beispielprojekt und weniger umfassende Digitalisie-

rung – knapp hundert der Eickstedt-Fotografien bereits 2011 digitalisiert worden

und konnten 2012 von Kuratoren der Adivasi Academy in Indien ausgestellt und

von den lokalen Adivasi gefeiert und wiederangeeignet werden.40

Beide Beispiele der Digitalisierung – die Onlinestellung der kompletten Fo-

tografiesammlung und die gezielte Digitalisierung ausgewählter Fotografien –

zeugen vom Nutzen der Digitalisierung, wenn auch in unterschiedlicher Form.

Die Onlinedatenbank kann stellvertretend für die quantitative Erfassung von

Onlinenutzung stehen, da hier die Messung von Zugriffszahlen, Verweildauer

und Zugriffsort erfolgen kann. Sie trägt – eine gute Search Engine Optimisation

und/oder anderweitige Bekanntmachung der digitalen Sammlung vorausgesetzt

– zur Sichtbarkeit der Sammlung bei und erreicht potentiell die größtmögliche

Anzahl an Nutzer*innen. Einzelprojekte wie die Digitalisierung für die Adivasi

Academy hingegen stellen vor allem eine qualitative Nutzung wissenschaftlicher

Sammlungen dar. Sie erzeugen nicht notwendigerweise hohe Nutzerzahlen,

aber sind die Grundlage für ›Stories of Impact‹41, für qualitativ bedeutende Mo-

mente der (Wieder-)Aneignung von Sammlungen auf Grundlage ihres digitalen

Zirkulationspotentials.

Rechtliche Aspekte von Onlinesammlungen

Gerade die Größe von Sammlungen und die Menge an zu digitalisierenden Objek-

ten schafft hier Probleme. Kleinere Digitalisierungsprojekte könnenModellcharak-

ter haben, können spezifische Fragestellungen besser beantworten oder neue wis-

senschaftliche Fragestellungen erst ermöglichen. Objektdatenbanken (in der Regel

mit Abbild, Metadatensatz und kurzer Beschreibung) sind hingegen als umfassen-

der Zugang zu Objektbasisinformationen nicht nur von finanziellen und perso-

nellen Ressourcen abhängig, sondern stoßen auf rechtliche Herausforderungen.

Vor einer Onlineveröffentlichung muss eventuell bestehendes Urheberrecht von

Sammlungsobjekten geklärt werden. In der Regel umfasst dies die Reproduktion

und Verbreitung der Werke, und eben auch digitale Abbilder bis zu 70 Jahre nach

39 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Weltsich-

ten, URL: https://www.slub-dresden.de/ueber-uns/projekte/juengst-abgeschlossene-projek-

te/weltsichten/ [30.06.2020].

40 Vgl. Rycroft (2012); Müller (2017b).

41 Marsh et al. (2016).
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dem Tod des Urhebers. Danach werden Werke gemeinfrei und können reprodu-

ziert und verbreitet werden.Museen undWissenschaftseinrichtungen können sich

bei der Reproduktion geschützter Werke auf Beschränkungen des Urheberrechts

beziehen (sogenannte Schranken), die zum Beispiel das Anlegen von Kopien für

Archiv- oder Forschungszwecke erlaubt. Allerdings ist gerade die Onlineveröffent-

lichung dieser Kopien für Museen nicht durch Schranken geregelt und die Nach-

vollziehbarkeit, ob eine Institution diese Rechte beim Erwerb der Sammlung mit-

erworben hat, oft nicht möglich. Der Nachweis einer angemessenen, erfolglosen

Recherche nach potentiellen Rechteinhabern bedeutet jedoch, dass Sammlungs-

objekte als sogenannte verwaiste Werke deklariert werden können, die wiederum

nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind. Unklar bleibt jedoch die Auslegung

dessen, was angemessen ist, und somit verbleibt ein gewisses Restrisiko bei der

Onlinestellung solcher verwaister Werke. Hinzu kommt, dass die schiere Menge

von Sammlungsobjekten eine ›angemessene Recherche‹ nach potentiellen Rech-

teinhabern zu einer zeitlich unüberschaubaren Aufgabe machen kann. Und nicht

zuletzt ist zu beachten, dass bei der Digitalisierung von Sammlungsobjekten (in

der Regel eine fotografische oder optische Reproduktion) neue Rechte entstehen

können.42 Auch hier bedarf es der Abklärung und gegebenenfalls vertragsrechtli-

chen Regelung.43

Zu erwähnen bleibt außerdem, dass bei digitalen Sammlungen – wie auch bei

›analogen‹ Sammlungen – keine rechtliche Verpflichtung zum Zugang besteht. Die

Berliner Erklärung nimmt auf diese Rechtsunsicherheit indirekt Bezug und ver-

sucht die bestehende Lücke mit einer Absichtserklärung zu füllen. Die Umsetzung

dieser Absichtserklärung bleibt eine Frage des Wollens und des Könnens.

Politischer Wille und praktische Umsetzung

Gerade wissenschaftliche Sammlungen mit wenig Personal und finanziellen Res-

sourcen stellt die Digitalisierung somit vor große Herausforderungen. Im akade-

42 Im deutschen Urheberrecht unterscheidet man hier zwischen technischen Fotos am einen

Ende der Skala (zum Beispiel durch einen Flachbettscanner), bei welchem keine Ansprü-

che auf Urheberrecht entstehen, und Lichtbildwerken als z.B. Fotografienmit gestalterischer

Werksqualität, die urheberrechtlich bis zu 70 Jahre nach dem Tod der Fotograf*innen ge-

schützt sind. Dazwischen verortet das deutsche Urheberrechtsgesetz zudem die Schaffung

eines Lichtbildes als persönliche Leistung, die ebenfalls geschützt ist, und zwar bis 50 Jahre

nach Entstehung oder Erstveröffentlichung. Auch standardisierte oder ›geknipste‹ Fotos von

Objekten (für Datenbanken zum Beispiel) können also nicht ohne Weiteres als gemeinfrei

online gestellt werden, sondern eventuell neu entstandene Rechte müssen abgeklärt wer-

den.

43 Siehe auch Klimpel und Euler (2015); Klimpel et al. 2017.
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mischen Diskurs mögen Fragen von Digitalisierungsstandards und der Notwen-

digkeit der Onlineverfügbarkeit geklärt44 und strategische Hinweise und Leitfäden

zur Programmierung und Finanzierung verfügbar sein.45 Dennoch bleiben wich-

tige Detailfragen und Aspekte der praktischen Umsetzung ungeklärt. Durch nicht

immer einwandfrei zu klärende Urheberrechte wird das Hochladen von Abbildun-

gen zu einer politischen Entscheidung, entweder das Risiko einer unwahrscheinli-

chen, aber möglichen Rechtsverletzung in Kauf zu nehmen oder aus Vorsicht und

mit ebendiesem Risiko als Begründung auf die Onlinestellung zu verzichten.

Nicht zuletzt bedeutet Digitalisierung ein zeitintensives Eingeben von Daten

in Datenbanken, womit nicht selten eine Überprüfung der Bestände (mit oft un-

erwarteten Überraschungen) einhergehen. Dafür fehlt oft schlicht Zeit und/oder

Personal. Und auch in großen Häusern wie den SKD oder den Staatlichen Museen

zu Berlin (SMB) ist die Digitalisierung noch längst kein Selbstläufer oder grundle-

gend erfolgt. Das liegt nicht nur am Umfang von rund 1,2 Millionen Objekten der

SKD oder 5 Millionen Objekten in den SMB – von denen mittlerweile gut 220.000

bzw. 250.000 online verfügbar sind –, sondern auch am Willen. Deswegen haben

die SMB die Umsetzung der entwickelten Digitialisierungsstrategie zur Chefsache

gemacht und in der Generaldirektion angesiedelt. Nur dadurch konnten die not-

wendigen strengen Standards zum digitalen Inventarisierungs- und Objektverwal-

tungssystem über alle Häuser hinweg entwickelt und eingeführt werden. Wider-

stände innerhalb der Belegschaft gegenüber der Nutzung des zentral eingeführten

Systems konnten durch Veranschaulichung vonMöglichkeiten und Vorteilen sowie

durch Verpflichtungen zur Nutzung der Datenbank überwunden werden.46

Die Digitalisierung und Onlinestellung wissenschaftlicher Sammlungen ist

und bleibt dementsprechend eine Frage politischer Entscheidungen und prakti-

scher Umsetzung. Die ethische Argumentation für die Onlinezugänglichkeit zu

Sammlungen ist durchaus gegeben und ihre Umsetzung wird weiterhin inner-

und außerhalb von Institutionen gefordert und vorangetrieben. Museen und Wis-

senschaftseinrichtungen müssen ihre eigenen Ansprüche, rechtliche Grauzonen

und externe Forderungen miteinander in Einklang bringen, aber trotz aller mo-

ralischer Gebotenheit bleibt durch die bestehenden Unklarheiten und praktischen

Hindernisse die Priorisierung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten eine

bewusste Entscheidung. Der Onlinezugang kann wissenschaftliches Arbeiten an

Sammlungen stark vereinfachen oder überhaupt erst ermöglichen, aber er ist

weder Allheilmittel noch eine leicht zu lösende Aufgabe.

44 Terras (2010), S. 425.

45 Deegan und Tanner (2002); Hughes (2004).

46 Ohne einen Eintrag in das CMS war zum Beispiel kein Leihvertrag möglich und auch für Aus-

stellungsprojekte müssen alle Objekte in die Datenbank eingegeben werden. Interview mit

der Generaldirektion der SMB 2017.
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